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Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Casel

Bekanntmachung der Wahlleiterin über die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des 
endgültigen Ergebnisses für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Casel

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des endgü-
tigen Wahlergebnisses findet gemäß § 48 Brandenburgisches 
Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und § 73 Brandenburgi-
sche Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 

am  Dienstag, den 9. Mai 2017 
um  16.00 Uhr 
im  Beratungsraum der Stadtverwaltung Drebkau (Eingang  
 über den Personalparkplatz), Spremberger Straße 61 in  
 03116 Drebkau statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Die Wahlleiterin 

ist gemäß § 4 Absatz 1 BbgKWahlV befugt, Personen, die die 
Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum zu verwei-
sen.
Der Wahlausschuss ist nach § 16 Absatz 3 BbgKWahlG be-
schlussfähig, wenn außer der Wahlleiterin mindestens zwei 
weitere Mitglieder anwesend sind.

Drebkau, 18.04.2017

D. Menzel-Neumann
Wahlleiterin für die Stadt Drebkau
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Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017
Aufruf zur Bildung von Wahlvorständen

Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag findet am Sonntag, 
den 24.09.2017 statt. Die Stadt Drebkau wird voraussichtlich in 
11  Wahlbezirke eingeteilt. 
Das heißt, der Ortsteil Drebkau der Stadt Drebkau bildet zwei 
Wahlbezirke, die Ortsteile Casel, Domsdorf, Greifenhain, Jeh-
serig, Kausche, Laubst, Leuthen, Schorbus und Siewisch der 
Stadt Drebkau bilden je einen Wahlbezirk.

Gemäß § 9 des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) i.V.m. § 6 der 
Bundeswahlordnung (BWO) sind möglichst aus den Wahlbe-
rechtigten der Gemeinde, nach Möglichkeit aus den Wahlbe-
rechtigten des Wahlbezirks, für jeden Wahlbezirk ein Wahlvor-
steher, ein Stellvertreter sowie  weitere drei bis sieben Beisitzer 
zu berufen.
Die Mitglieder der Wahlvorstände werden vor der Wahl  über 
ihre Aufgaben umfassend unterrichtet, so dass ein ordnungs-
mäßiger Ablauf der Wahlhandlung sowie die Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses gesichert sind. Gleichzeitig 
werden die Mitglieder der Wahlvorstände auf ihre Verpflich-
tung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten hingewiesen. Die Mit-
glieder der Wahlvorstände dürfen  während  ihrer Tätigkeit kein 
auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen sicht-
bar tragen.

Gemäß § 10 Absatz 2 der BWO wird den Mitgliedern der Wahl-
vorstände für den Wahltag ein Erfrischungsgeld von je 35 Euro 
für den Vorsitzenden und je 25 Euro für die übrigen Mitglieder 
der Wahlvorstände für ihre Tätigkeit am Wahltag gewährt.

Hiermit rufe ich die Wahlberechtigten der Stadt Drebkau 
auf, sich zur Übernahme für dieses Wahlehrenamt bis zum 
30.05.2017 zu melden.

Gleichzeitig fordere ich hiermit gemäß § 4 Absatz 2 BWO alle 
im Wahlgebiet der Stadt Drebkau vertretenen Parteien und po-
litische Vereinigungen bis zum 30.05.2017 auf, wahlberechtigte 
Personen als Beisitzer für die Wahlvorstände vorzuschlagen.

Ansprechpartner sind:
Frau Menzel-Neumann, 
Tel. 035602/56240; E-Mail menzeln@drebkau.de 
bzw. Frau Laurisch, 
Tel. 035602/56211; E-Mail laurisch@drebkau.de. 

Horke
Bürgermeister als Wahlbehörde

I. Wahlwerbung mit Wahlplakaten

1.  Wahlwerbung mit Wahlplakaten in den Größen A 1, A 2 
oder kleiner wird im Rahmen der Sondernutzung gemäß 
Brandenburgischen Straßengesetz zugelassen. Es gelten 
die besonderen Vorschriften der Sondernutzungssatzung 
der Stadt Drebkau.

2.  Pro Wählervereinigung, Partei oder Einzelkandidat werden 
maximal 50 Werbeplakate in der Stadt Drebkau einschließ-
lich ihrer Ortsteile genehmigt.

3.  Wahlwerbung auf öffentlichen Flächen ist mindestens 2 
Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Wahlwer-
bung bei der Stadt Drebkau zu beantragen.

4.  Eine Genehmigung zur Wahlplakatierung wird frühestens 
ab dem 24.07.2017 (2 Monate vor dem Wahltag) erteilt.

5.  Die Wahlplakate sind innerhalb einer Woche nach dem 
Wahltag bis spätestens zum 01.10.2017 wieder zu entfer-
nen.

6.  Auflagen und Bedingungen
6.1.  Bei der Plakatierung im Straßenraum sind die Vor-

schriften der Straßenverkehrsordnung zu beachten. 
Die Plakatierung ist deshalb an solchen Stellen un-
tersagt, wo eine konkrete Gefahr der Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit besteht.

6.1.1.  Die Plakatierung wird untersagt:
-  im Bereich von Fußgängerüberwegen sowie an 

Verkehrszeichen, Verkehrsleiteinrichtungen, 
Hinweisschildern, Vorwegweisern, innerörtlichen 
Wegweisern, Bäumen und direkt an Buswarte-
häuschen

-  25 m vor Kreuzungsbereichen , Lichtsignalein-
richtungen und Einmündungen

-  an Brückengeländern
-  vor Bahnübergängen
-  im Innenrand von Kurven

Richtlinie
zur Wahlwerbung in der Stadt Drebkauzur Bundestagswahl am 24. September 2017

6.1.2. Das Bekleben von technischen Anlagen der Stadt 
sowie städtischen Gebäudeflächen jeglicher Art ist 
untersagt.

7.  Das Anbringen bzw. Aufstellen von großflächigen Werbee-
lementen (z.B. Großaufsteller, Spannbänder und Banner) 
im Zusammenhang mit Sondernutzungen wird im öffentli-
chen Straßenbereich nicht genehmigt.

II Wahlwerbung durch Informationsstände

1.  Informationsstände bedürfen der Genehmigung im Sinne 
der Sondernutzungssatzung der Stadt Drebkau. Die Flä-
cheninanspruchnahme ist ca. 14 Tage vorher zu beantra-
gen.

2.  Das Aufstellen von Informationsständen auf dem regelmä-
ßigen Wochenmarkt (dienstags) im Ortsteil Drebkau ist un-
tersagt.

III Zuwiderhandlungen

1.  Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 12 der Sondernut-
zungssatzung der Stadt Drebkau geahndet.

IV Inkrafttreten

1.  Diese Richtlinie tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Drebkau, den 12.04.2017 

Horke
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017

Die nachstehende Haushaltssatzung der Stadt Drebkau (Be-
schluss-Nr. 01/2017) für das Haushaltsjahr 2017 wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung am 14.02.2017 beschlossen 
und wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2017 liegt gem. § 67 Abs. 5 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg

vom 02.05.2017- 02.06.2017

während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Drebkau, 
Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau, Zimmer 46 zur Ein-

sichtnahme öffentlich aus.

Eventuelle Einwendungen können innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat nach Beginn der Auslegung der Stadtverwaltung 
Drebkau zugeleitet werden.

Drebkau, 29.04.2017

D. Horke
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Drebkau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
 
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 9.656.800,00 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 9.660.200,00 EUR
 
 außerordentlichen Erträge auf 45.000,00 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf 11.304.900,00 EUR
 Auszahlungen auf 11.619.100,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushal-
tes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 8.691.800,00 EUR
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 8.784.500,00 EUR
 
 Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf 2.208.200,00 EUR
 Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  2.613.100,00 EUR
 
 Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 404.900,00 EUR
 Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 221.500,00 EUR
 
 Einzahlungen aus der Auflösung 
 von Liquiditätsreserven 0,00 EUR
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 404.900,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-

tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren 
wird auf 115.800,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushalts-
jahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) 315 v. H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
  
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Stadt Drebkau von wesentlicher Be-
deutung angesehen werden, wird festgesetzt auf  
  10.000,00 EUR

  
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszah-

lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird 
festgesetzt auf 10.000,00 EUR

  
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-

mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, 
wird festgesetzt. auf 25.000,00 EUR

  
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlas-

sen ist, werden festgesetzt bei: 
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf   

  100.000,00 EUR
 
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 

Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 
   100.000,00 EUR
 (ausgenommen einer evt. fälligen Erlösauskehr 

aus getätigten Grundstücksverkäufen der Julius/
Isidor-Petscheck-Gruppe i.H. v. 1.250.000 EUR 
[BRD-Entschädigungsfonds]) 

Drebkau, 15.02.2017 
       
  
Dietmar Horke      
Hauptverwaltungsbeamter 
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Bekanntmachung

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den 

Objektbezogenen Bebauungsplan „Pferdesportanlage am Hutungsweg im OT Drebkau“ 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau hat in ih-
rer Sitzung am 29.11.2016 mit Beschluss-Nr. 80/2016 den Ent-
wurf 01 des Objektbezogenen Bebauungsplanes „Pferdesport-
anlage am Hutungsweg im OT Drebkau“ in der Fassung vom 
Oktober 2016 bestätigt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit bestimmt. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.  

Der Entwurf 01 des Objektbezogenen Bebauungsplanes „Pfer-
desportanlage am Hutungsweg im OT Drebkau“ in der Fassung 
vom Oktober 2016 sowie die Begründung mit den Zielen und 
Auswirkungen der Planung werden gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich ausgelegt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB findet in Form einer ersten öffentlichen Auslegung des 
Entwurfes 01 statt. 

Der Entwurf 01 liegt in der Zeit vom

15. Mai bis einschließlich 15. Juni 2017

in der Stadtverwaltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 03116 
Drebkau im Bau-, Haupt- und Ordnungsamt, Zimmer 4 während 
der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Eine Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorhe-
riger telefonischer Absprache 
(Tel.: 035602/562-28 und -35) möglich. 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Hinweise, 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich oder wäh-
rend der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht vorgebrachte Hinweise können gem. § 4a 
Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung unberücksichtigt blei-
ben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
erfolgt parallel. 

Der Entwurf 01 des Objektbezogenen Bebauungsplanes „Pfer-
desportanlage am Hutungsweg im OT Drebkau“ hat eine Größe 
von ca. 8.800 m² und umfasst die Flurstücke 258, 259, 260, 
254 und 240 (teilweise) der Flur 1 in der Gemarkung Drebkau. 
Die genaue Lage ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu ent-
nehmen.

Drebkau, 18. April 2017

D. Horke
Bürgermeister 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Entwurfes  01 des 
Objektbezogenen Bebauungsplanes „Pferdesportanlage am 
Hutungsweg im OT Drebkau“

Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Entwurfes  01 des 
Objektbezogenen Bebauungsplanes „Pferdesportanlage am 
Hutungsweg im OT Drebkau“
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Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Greifenhain

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau hat den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Greifenhain“ in 
der Fassung vom August 2016 mit Beschlussnummer 16/2017 
in ihrer Sitzung am 11.04.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) zur Satzung erhoben. Der Satzungsbeschluss 
wurde einstimmig gefasst.
Die Sach- und Rechtslage im Vergleich zum bereits am 
11.10.2016 mit Beschluss-Nr. 67/2016 durch die Stadtverordne-
tenversammlung Drebkau gefassten Satzungsbeschluss bleibt 
unverändert. An der bisherigen Abwägung wurde festgehalten.
Die erneute Beschlussfassung erfolgte mit dem Willen, die Be-
schlussfassung vom 11.10.2016 rückwirkend zu bestätigen.

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Ver-
fügung vom 18.04.2017 von der höheren Verwaltungsbehörde 
des Landkreises Spree-Neiße genehmigt. Die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Mit Er-
scheinen der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Drebkau 
tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark Greifen-
hain“ in Kraft.

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 190/ 4 (teilweise) und 
175 (teilweise) in der Flur 1 der Gemarkung Greifenhain.

Bekanntmachung der Genehmigung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Greifenhain“

für das Gebiet im Ortsteil Greifenhain

Der Bebauungsplan kann von Jedermann während der Dienst-
zeiten der Stadtverwaltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 
03116 Drebkau  im Bau-, Haupt- und Ordnungsamt eingese-
hen werden. Eine Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten 
ist nach vorheriger telefonischer Absprache (Tel.: 035602/562 
-28 und -35) möglich. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

Drebkau, 19.04.2017

D. Horke
Bürgermeister 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solarpark Greifenhain“ 

EINLADUNG zur Anliegerversammlung 
Information über Straßenbauarbeiten im Ortsteil Greifenhain

In einem Teilbereich der Dorfstraße im Ortsteil Greifenhain 
werden ab Mai 2017 Straßenbauarbeiten zur Fahrbahner-
neuerung durchgeführt. Die Bauarbeiten erstrecken sich vom 
Ortseingang aus Richtung Neupetershain bis zur ehemaligen 
Gaststätte. Am 09. Mai 2017 findet um 18:00 Uhr im Dorfhaus 

Greifenhain eine Anliegerversammlung statt, zu der alle Anlie-
ger und interessierten Einwohner eingeladen sind. Der Baube-
trieb und das Planungsbüro werden in der Versammlung die 
geplanten Maßnahmen vorstellen, über die zeitliche Gestaltung 
der Straßensperrungen informieren und Fragen zum Bauablauf 



Drebkau Nr. 09/2017- 9 -

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Graifenhain

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat für das 
oben genannte Bauvorhaben die Durchführung des Planfest-
stellungsverfahrens nach § 17 FStrG, § 73 VwVfG und § 1 Vw-
VfGBbg beantragt. 
Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3 a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke 
in den Gemarkungen Kahren, Branitz, Kathlow, Haasow, Kop-
patz, Groß Oßnig, Casel, Groß Bademeusel, Groß Schacks-
dorf, Jämlitz, Jerischke, Preschen und Tschernitz beansprucht. 
Das Bauvorhaben beinhaltet die Verknüpfung der B 97 mit der 
B 168 sowie den Anschluss an die BAB 15 mit den dazugehö-
rigen auch trassenfernen landschaftspflegerischen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen.
Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entschei-
dungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen) 
liegt in der Zeit vom

03.05.2017 bis zum 02.06.2017

während der  Dienststunden 
 Montag von  8:00 Uhr bis 15:30 Uhr
 Dienstag von  8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Mittwoch von  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
 Donnerstag von  8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Freitag von  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Bekanntmachung über die Auslegung von Planunterlagen 
zum Zwecke der Planfeststellung für B 97n/B168n Neubau Ortsumgehung Cottbus, 2. VA von Bau-km 0+283,000 bis 

Bau-km 3+940,00 (B97n) und Bau-km 0-925,000 bis Bau-km 2+336,300 (B 168n) in der Stadt Cottbus, in der Gemeinde 
Neuhausen/Spree, sowie trassenferne naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen in der Stadt Drebkau, in der 

Stadt Forst/Lausitz und im Amt Döbern-Land im Landkreis Spree-Neiße

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser 
Zeiten in der Stadt Drebkau, Spremberger Straße 61, 03116 
Drebkau (Zimmer 5) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Zudem wird der Plan im Internet auf www.LBV.Brandenburg.de 
Aufgaben à Planfeststellung à Laufende Anhörungsverfahren 
veröffentlicht. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG).
Folgende entscheidungserheblichen Unterlagen über die Um-
weltauswirkungen wurden vorgelegt**): 
-  Landschaftspflegerische Maßnahmen mit allen Unterpunk-

ten (Unterlage 9)
-  Regelungsverzeichnis (Unterlage 11)
-  Immissionstechnische Untersuchungen mit allen Unter-

punkten (Unterlage 17)
-  Wassertechnische Untersuchung (Unterlage 18)
-  Umweltfachliche Untersuchungen mit allen Unterpunkten 

(Unterlage 19).

Hinweise:
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung 

der Auslegung, das ist bis zum 16.06.2017 beim Landesamt 
für Bauen und Verkehr, Dezernat 21 - Anhörung/Planfest-
stellung Straßen und Eisenbahnen, Lindenallee 51, 15366 
Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-2107, Fax: 03342 
4266-7603 oder 03342 4266-7601) oder bei der Stadt 
Drebkau Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder 
zur Niederschrift zum Aktenzeichen 2107-31102/0097/013 

beantworten. Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Voll-
sperrung der Ortsdurchfahrt Greifenhain ab 11. Mai 2017 not-
wendig. Eine Fertigstellung des Bauvorhabens ist im November 
2017 vorgesehen. 

Gez. 
Dietmar Horke 
Bürgermeister
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erheben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sin-
ne des Signaturgesetzes zu versehen. Bei der Verwendung 
der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.
LBV.Brandenburg.de/media/QES_technische_Rahmenbe-
dingungen.pdf aufgeführt sind.

2. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang 
und das Maß ihrer Beeinträchtigungen erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG). Einwendungen 
und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf 
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 
f. VwVfG). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich 
bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf die 
Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des UVPG beziehen, nur auf 
dieses Verwaltungsverfahren. ***)

3. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Ande-
renfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt blei-
ben.

4. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 
VwVfG.

5. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Ter-
min erörtert, der zu gegebener Zeit noch ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, 
bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, wer-
den von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese 
durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Beteilig-
ten freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-
ten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde 
zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung 
der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwen-
dungen verzichten (§ 17 a Nr. 1 FStrG). 

6. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörterungs-
termin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet.

7. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Lan-
desamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51, 15366 
Hoppegarten) entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und 
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

9. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbau-
beschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungs-
sperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a 
Abs. 6 FStrG).

10.*) Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 
- dass die für das Verfahren und für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Be-
hörde das Landesamt für Bauen und Verkehr, Lin-
denallee 51, 15366 Hoppegarten ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch 
Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 
wird,

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 
Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben enthalten und

- dass die Anhörung den ausgelegten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 
1 UVPG ist.

Horke
Bürgermeister

*) Nicht Zutreffendes streichen.
**) Abschließende Aufzählung der Unterlagen erforderlich.
***) Dieser Satz ist nur für Verfahren erforderlich, bei denen ein 
Klagerecht nach § 1 UmwRG besteht.

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Drebkau 

Sitzung am:
11.04.2017/Öffentliche Sitzung:

Beschluss-Nr. 13/2017
Betreff:
Richtlinie zur Wahlwerbung in der Stadt Drebkau zur Bundes-
tagswahl am 24. September 2017
- angenommen -

Beschluss-Nr. 14/2017
Betreff:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit 
zur Verbesserung der Breitbandversorgungssituation im Land-
kreis Spree-Neiße gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 3 GKGBbg 
i. V. m. § 5 Abs. 1 S. 1 Alts. 2 GKGBbg
- angenommen -

Beschluss-Nr. 15/2017
Betreff:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Greifen-
hain“; Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 Baugesetzbuch 
(BauGB) und Vertrag über die Durchführung von Kompen-
sationsmaßnahmen und Maßnahmen des Artenschutzes 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Solarpark Greifenhain“ 
- angenommen -

Beschluss-Nr. 16/2017
Betreff:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Greifen-
hain“ - Satzungsbeschluss
- angenommen -

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau
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Beschluss-Nr. 17/2017
Betreff:
Auftragsvergabe; Lärmbekämpfung Dorfstraße Greifenhain
- angenommen -

Beschluss-Nr. 18/2017
Betreff:
Auftragsvergabe; Um- und Ausbau Hortgebäude Drebkau; Los 
5 Rettungstreppe mit Aufzug
- angenommen -

Beschluss-Nr. 19/2017
Betreff:
Auftragsvergabe; Anmietung von 2 Multifunktionsgeräten für 

die Stadt Drebkau
- angenommen -

Sitzung am:
11.04.2017/Nichtöffentliche Sitzung:

Beschluss-Nr. 20/2017
Betreff:
Erlass von Forderungen; PK 3180

gez. D. Horke  gez. P. Köhne
Bürgermeister  Vorsitzender der Stadtver
   ordentenversammlung Drebkau

Die 14. ordentliche Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses findet 

am  08.05.2017
um 18.00 Uhr  
 in der Stadtverwaltung Drebkau – 
 Beratungsraum (Eingang über Angestellten- und 
 Lieferentenzufahrt), Spremberger Straße 61, 
 03116 Drebkau – OT Drebkau
statt.

Tagesordnung  
                
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 
 Anwesenheit
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung    
03  Bericht des Bürgermeisters    
04  Aussprache der Ausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters
05  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 13.03.2017
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 
 Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
 Sitzung vom 13.03.2017
07  Einwohnerfragestunde
08  Anfragen der Ausschussmitglieder
09  Bericht der Geschäftsführung der LWG 
 Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG zum 
 Geschäftsjahr 2016 und Informationen zu 
 den Planungen für das Jahr 2017
10  Neufassung der Beitragssatzung zur 
 Abwassersatzung der Stadt Drebkau  0755/17 

11  Informationen zum Erarbeitungsstand des 
 Energiekonzeptes für die Straßenbeleuchtung 
 in der Stadt Drebkau
12  1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungs-
 planes „Windenergienutzung“ der Stadt Drebkau - 
 Änderung des Abwägungsbeschlusses vom 

29.11.2016  0737/16
 
13  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
 Zusammenarbeit zu Erhaltungs- und 
 Modernisierungsmaßnahmen von 
 überregionalen Radfernwegen im Landkreis
  Spree-Neiße  0756/17 
14  Verschiedenes

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters    
02  Aussprache der Ausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters    
03  Einwände gegen die Niederschrift über 
 den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 13.03.2017    
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 
 Niederschrift über den nichtöffentlichen 
 Teil der Sitzung vom  13.03.2017    
05  Anfragen der Ausschussmitglieder    
06  Verschiedenes    
         
gez. Dr. Michael Haidan
Vorsitzender des Bau- und
Wirtschaftsausschusses

Die 14. ordentliche Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses findet

am 15.05.2017 
 um17.00 Uhr  
 in der Stadtverwaltung Drebkau - 
 Beratungsraum (Zufahrt über Angestellten- und 
 Lieferanteneingang), Spremberger Straße 61, 
 03116 Drebkau – OT Drebkau 
statt.

Tagesordnung
                
TOP  A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 
 der Anwesenheit    
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung    
03  Bericht des Bürgermeisters    

04  Aussprache der Ausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters    
05  Einwände gegen die Niederschrift 
 über den öffentlichen Teil der 
 Sitzung vom 20.03.2017    
06  Ergebniskontrolle und Aussprache 
 zur Niederschrift über den öffentlichen 
 Teil der Sitzung vom 20.03.2017    
07  Einwohnerfragestunde     
08  Anfragen der Ausschussmitglieder    
09  Vorstellung der Gesamtkoordinierung 
 zum Drebkauer Brunnenfest 2017; BE: 
 Frau Loewa (Sachbearbeiterin Tourismus-
 förderung/ Öffentlichkeitsarbeit)    
10  Information zur Fortschreibung der 
 Schulentwicklungsplanung des 
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Bekanntmachungen anderer Behörden

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Graifenhain

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Die 14. ordentliche Sitzung des Finanzausschusses findet 

am 16.05.2017 
 um 18.00 Uhr  
 in der Stadtverwaltung Drebkau – Beratungsraum 
 (Zufahrt über Lieferanten- und Angestellteneingang),  
 Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau – 
 OT Drebkau 

statt.
Tagesordnung

                
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 
 der Anwesenheit    
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung    
03  Bericht des Bürgermeisters    
04  Aussprache der Ausschussmitglieder zum 
 Bericht des Bürgermeisters    
05  Einwände gegen die Niederschrift über 
 den öffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 21.03.2017    
06  Ergebniskontrolle und Aussprache 
 zur Niederschrift über den öffentlichen Teil 
 der Sitzung vom 21.03.2017    
07  Einwohnerfragestunde     

08  Anfragen der Ausschussmitglieder    
09  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 über die Zusammenarbeit zu Erhaltungs- 
 und Modernisierungsmaßnahmen von 
 überregionalen Radfernwegen im 
 Landkreis Spree-Neiße  0756/17 
10  Verschiedenes    
        
                
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters    
02  Aussprache der Ausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters    
03  Einwände gegen die Niederschrift über 
 den nichtöffentlichen Teil der 
 Sitzung vom 21.03.2017    
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 
 Niederschrift über den nichtöffentlichen 
 Teil der Sitzung vom 21.03.2017    
05  Anfragen der Ausschussmitglieder    
06  Unbefristete Niederschlagung;  PK 3002994  0757/17 
07  Verschiedenes    

gez. Maik Bräunig
Vorsitzender des Finanzausschusses

Beginn der Managementplanung für das Natura 2000-Gebiet „Koselmühlenfließ“

Exkursionen, Infoveranstaltungen und regionale Arbeitsgrup-
pen geplant.

Das Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 erstreckt 
sich über die gesamte Europäische Union und dient dem Erhalt 
gefährdeter Tier-und Pflanzenarten sowie natürlicher Lebens-
räume. Es setzt sich zusammen aus Vogelschutzgebieten und 
Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebieten. In Brandenburg wurden 
über 600 Gebiete in das Natura 2000-Netz aufgenommen.
Im Rahmen der Managementplanung sollen die, für die Ge-
biete notwendigen Schutz- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
in Zusammenarbeit von Planungsbüros und regionalen Akteu-
ren entwickelt werden. Je nach Größe und Art des Gebietes 
sind daher die regionalen Landeigentümer und Landnutzer bei-
spielsweise aus den Bereichen Sport und Tourismus, Land-, 
Forst-, Fischerei- und Wasserwirtschaft und Naturschutz einge-

laden, sich in den Planungsprozess einzubringen.
Um einen fachlichen Austausch zu ermöglichen, werden Infor-
mationsveranstaltungen, regionale Arbeitsgruppen und Exkur-
sionen in den kommenden Monaten angeboten. Die Termine 
für diese Veranstaltungen werden auf der Projektseite: www.
natura2000-brandenburg.de bekannt gegeben.
Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg koordiniert die 
Managementplanung und hat die Bewerbergemeinschaft 
ecostrat / lutra mit der Erstellung des Managementplanes für 
das oben genannte Gebiet beauftragt. Mitarbeiter des Pla-
nungsbüros werden für die Erfassung der Tier- und Pflanzen-
arten im Gebiet die entsprechenden Flächen voraussichtlich ab 
2017 begehen.

Bei Anregungen und Fragen stehen Ihnen das Planungsbüro 
sowie die Stiftung zur Verfügung.

 Landkreises Spree-Neiße 2017 - 
 2020 für die Stadt Drebkau; 
 BE: Frau Hering (Sachbearbeiterin 
 Kindertagesstätten/Schulen)    
11  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 über die Zusammenarbeit zu Erhaltungs- 
 und Modernisierungsmaßnahmen von 
 überregionalen Radfernwegen im 
 Landkreis Spree-Neiße  0756/17 
12  Verschiedenes               
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters    
02  Aussprache der Ausschussmitglieder 

 zum Bericht des Bürgermeisters    
03  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 20.03.2017    
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 
 Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil 
 der Sitzung vom 20.03.2017    
05  Anfragen der Ausschussmitglieder    
06  Verschiedenes    
         
gez. Sabine Rescher
Vorsitzende des Bildungs- und 
Kulturausschusses 
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Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Das Projekt der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg wird gefördert durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER).
Verwaltungsbehörde ELER: www.eler.brandenburg.de.
Kofinanziert aus Mitteln des Landes Brandenburg.

Stellenausschreibung

Die Stadt Drebkau sucht zum 28.08.2017  eine/ einen

Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter für das Schulsekretariat 
der Filiale Leuthen der Schiebell-Grundschule Drebkau.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden. Die 
Stelle ist unbefristet. Sie ist eingruppiert in die Entgeltgruppe 5 TVöD.

Ihre Aufgaben:
- Verwaltung des Schulbetriebes nach den Vorgaben der 

Schulleitung / Planung, Organisation und Durchführung der 
für den reibungslosen Ablauf notwendigen Aufgaben des 
Schulbetriebes (Posteingang/Postausgang, Fertigung von 
selbständigem Schriftverkehr, Telefondienst, Kopierarbeiten)

- Terminplanung / -abstimmung und -überwachung
- Bedarfsfeststellung und Beschaffung notwendiger Arbeits-, 

Lehr- und Lernmittel in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
- Rechnungsüberwachung und Haushaltsüberwachung
- Öffentlichkeitsarbeit 

- Erarbeitung und Gestaltung von Präsentationsmaterial
- Regelmäßige Aktualisierung und Pflege der Homepage

- Schülerbeförderung

Wir erwarten eine engagierte, verantwortungsbewusste und 
freundliche Persönlichkeit. Sie muss selbständig, zielstrebig und 
strukturiert arbeiten. Die/ der Bewerber/in muss über eine Ausbil-
dung im bürotechnischen bzw. kaufmännischen Bereich verfügen. 

Erwartet werden: 
- hervorragende Beherrschung der deutschen Sprache in 

Ausdruck und Schrift
- fundierte und anwendungsbereite EDV-Kenntnisse, insbe-

sondere im MS- Office
- sehr gute Kommunikationsfähigkeit
- Diskretion und beste Umgangsformen
- Flexibilität und Kundenorientierung
- Teamfähigkeit
- Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit
- Führerschein Klasse B und Fahrbereitschaft

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeug-
niskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) sowie mit detaillier-
ten Ausführungen zu beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten 
zur Wahrnehmung der beschriebenen Anforderungen senden 
Sie bitte bis zum  15.05.2017 unter dem Kennwort „Schulsekre-
tariat“ auf dem Postweg an die
Stadt Drebkau · Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61 · 03116 Drebkau 
oder per E- Mail an laurisch@drebkau.de. Bitte fügen Sie für auf 
den Postweg gesandte Bewerbungsunterlagen einen ausrei-
chend frankierten Rückumschlag bei.

Horke
Bürgermeister
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Stellenausschreibung

Die Stadt Drebkau sucht zum 01.07.2017 eine/ einen

Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter für das 
Sekretariat des Bürgermeisters / Kommunaler 

Sitzungsdienst.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden. 
Die Stelle ist unbefristet. 
Sie ist eingruppiert in die Entgeltgruppe 5 TVöD.

Ihre Aufgaben:
- Selbständige Wahrnehmung von Organisations- und Koor-

dinierungsaufgaben für einen reibungslosen Verwaltungs-
betrieb (Posteingang/Postausgang, Telefondienst, Kopier-
arbeiten)

- Führung von Schriftverkehr und verantwortlicher Korres-
pondenz für den Bürgermeister der Stadt Drebkau

- Terminplanung / -abstimmung und -überwachung
- Rechnungsüberwachung und Haushaltsüberwachung der 

zugeordneten Produkte
- Öffentlichkeitsarbeit 

- Erarbeitung und Gestaltung von Präsentationsmaterial
- Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsbekundungen und 

Verabschiedungen 
- Kommunaler Sitzungsdienst

- Planung und Vorbereitung von Sitzungsterminen der 
Ortsbeiräte der Ortsteile der Stadt Drebkau

- Nachbereitung der Sitzungen (Anfertigung von Nieder-
schriften und Protokollauszügen) / Ausfertigung von Be-
schlüssen

Wir erwarten eine engagierte, verantwortungsbewusste und 
freundliche Persönlichkeit. Sie muss selbständig, zielstrebig und 
strukturiert arbeiten. Die/ der Bewerber/in muss über eine Ausbil-
dung im bürotechnischen bzw. kaufmännischen Bereich verfügen. 
Erwartet werden: 
- hervorragende Beherrschung der deutschen Sprache in 

Ausdruck und Schrift
- fundierte und anwendungsbereite EDV-Kenntnisse, insbe-

sondere im MS- Office
- sehr gute Kommunikationsfähigkeit
- Diskretion und beste Umgangsformen
- Flexibilität und Kundenorientierung
- Teamfähigkeit
- Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit
- Führerschein Klasse B und Fahrbereitschaft

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeug-
niskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) sowie mit detaillier-
ten Ausführungen zu beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten 
zur Wahrnehmung der beschriebenen Anforderungen senden 
Sie bitte bis zum  15.05.2017 unter dem Kennwort „Sekretariat/
Sitzungsdienst“ auf dem Postweg an die
Stadt Drebkau · Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61 · 03116 Drebkau 
oder per E- Mail an laurisch@drebkau.de. Bitte fügen Sie für 
auf den Postweg gesandte Bewerbungsunterlagen einen aus-
reichend frankierten Rückumschlag bei.

Horke
Bürgermeister

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen

Ortsteil Domsdorf  Telefonisch erreichbar unter 035602 986 oder 0175 2939889, Ortsvorsteher Herr Hans Jürgen Kubac-
zyk oder in dringenden Fällen Herr Siegfried Krengel 035602 20814

Ortsteil Drebkau  Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929
   Ortsvorsteher Herr Torsten Richter

Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 035602 21934 oder 0175 2940522
   Ortsvorsteherin Frau Ilona Höfig 

Ortsteil Jehserig  Telefonisch erreichbar unter 0157 58248732 oder 035602 21662
   Ortsvorsteherin Frau Petra Nowka

Ortsteil Kausche  Telefonisch erreichbar unter 0151 14538921, Ortsvorsteher Herr Steffen Junge

Ortsteil Laubst  Telefonisch erreichbar unter 0175 2942012, Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt

Ortsteil Leuthen  Telefonisch erreichbar unter 035602 23536, Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer

Ortsteil Schorbus  Sprechstunde jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 18.00 – 19.00 Uhr im Vereinshaus 
Schorbus, Telefonisch erreichbar unter 0151 40790233, Ortsvorsteher Herr Frank Schätz

Ortsteil Siewisch Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092, Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just
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Zeit für Veränderung – Zeit für Ihr neues Haus in Leuthen

Die Stadt Drebkau bietet Ihnen im Ortsteil Leuthen Möglichkeiten, Ihre Träu-
me vom eigenen Haus zu verwirklichen. Hierfür stehen im Bebauungsgebiet 
„Hinter den Gärten“ attraktive Bauplätze zu fairen Preisen zur Verfügung.

Der Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau bietet seinen Bewohnern den Erho-
lungswert des ländlichen Raumes und durch seine Nähe zu Cottbus die Vor-
teile eines Oberzentrums.
Die voll erschlossenen Grundstücke haben Größen von 800 bis 1.600 m². Die 
Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen Ihnen eine individuelle Be-
bauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Haben Sie Interesse an unserem attraktiven Angebot? Dann richten Sie Ihre 
Anfrage doch persönlich an die Leiterin des Bau-, Haupt- und Ordnungsam-
tes, Frau Menzel-Neumann.

Kontaktdaten: Stadt Drebkau
  Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
  Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
  Tel./Fax: 035602 562-0/-60
  E-Mail: menzeln@drebkau.de

Gern steht Ihnen Frau Menzel-Neumann auch für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin!

Ende der amtlichen Mitteilungen der Stadt Drebkau
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